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Bescheid

Die Post-Control-Kommission hat durch Mag. Barbara Nigl, LL.M. als Vorsitzende sowie
Mag. Mathias Grandosek und Univ.-Prof. Tina Wakolbinger, Ph.D. als weitere
Mitglieder in der Sitzung vom 22.12.2025 beschlossen:

I. Spruch

GemaR § 7 Abs 6 Postmarktgesetz, BGBI | Nr 123/2009 idgF (PMG), wird festgestellt,
dass die Voraussetzungen fir die SchlieBung der eigenbetriebenen Post-
Geschaftsstelle in 4053 Haid bei Ansfelden, Hauptplatz 53, gemall § 7 Abs 3 PMG unter
der Bedingung vorliegen, dass die Inbetriebnahme einer fremdbetriebenen Post-
Geschéftsstelle in 4053 Haid bei Ansfelden, Hauptplatz 53, spatestens am
darauffolgenden Arbeitstag nach der SchliefRung der genannten eigenbetriebenen
Post-Geschéftsstelle zur Versorgung der betroffenen Gemeinden gemal § 7 Abs 1
PMG erfolgt.

Bis zur Inbetriebnahme der fremdbetriebenen Post-Geschaftsstelle 4053 Haid bei
Ansfelden, Hauptplatz 53, wird die SchlieRung der eigenbetriebenen Post-
Geschéftsstelle 4053 Haid bei Ansfelden Hauptplatz 53, untersagt.

Uber den Zeitpunkt der SchlieRung der eigenbetriebenen Post-Geschéftsstelle 4053
Haid bei Ansfelden, Hauptplatz 53, ist die Post-Control-Kommission binnen 14 Tagen
nach der SchlieRung mit einem gesonderten Schreiben zu informieren.

Sollte die SchlieBung der eigenbetriebenen Post-Geschéaftsstelle 4053 Haid bei
Ansfelden, Hauptplatz 53 nicht binnen einem Jahr ab Zustellung dieses Bescheides
erfolgen, ist die SchlieBung der eigenbetriebenen Post-Geschéftsstelle der
Regulierungsbehorde gemall § 7 Abs 6 PMG neuerlich anzuzeigen.

Post-Control-Kommission (PCK)

bei der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH)

Mariahilfer Straflte 77-79
1060 Wien, Osterreich E: rtr@rtrat
WwWW.rtr.at T. +43 158058 -0

FN 208312t, HG Wien



L PCK

Il. Begriindung

1. Verfahrensablauf

Die Osterreichische Post AG (in weiterer Folge OPost) (ibermittelte am 26.09.2025
gemaR § 7 Abs 6 Postmarktgesetz (PMG) hinsichtlich der beabsichtigten SchlieRung
von achtzehn eigenbetriebenen Post-Geschéftsstellen, ua der Post-Geschéftsstelle
4053 Haid bei Ansfelden, Hauptplatz 53, ein Schreiben samt Unterlagen, um die
Einhaltung der Voraussetzungen gemall § 7 Abs 3 Z 1 PMG sowie die Einladung der
betroffenen Gemeinden durch die OPost, Gesprache mit ihr zu fihren und alternative
Losungen zu suchen, nachzuweisen.

Eine Aufstellung der vorgesehenen Ersatzlésungen samt Geo-Koordinaten wurde von
der OPost gemeinsam mit den oben angefiihrten Unterlagen (ON 1) bzw mit Schreiben
vom 03.12.2025 (ON 29) bekanntgegeben.

Die  Post-Control-Kommission  hat  zur  Beurteilung der Ubermittelten
Kostenrechnungsunterlagen gemall § 52 Abs 1 AVG Amtssachverstandige aus dem
Personalstand der RTR-GmbH bestellt und mit der Erstellung eines Gutachtens
hinsichtlich der Frage, ob die kostendeckende Fihrung der von der beabsichtigten
SchlieBung  betroffenen  eigenbetriebenen  Post-Geschéaftsstellen  dauerhaft
ausgeschlossen ist, beauftragt.

Das Gutachten zur Beurteilung der Gbermittelten Kostenrechnungsunterlagen (ON 28)
und ein Bericht der RTR-GmbH Uber die flaichendeckende Versorgung gemald § 7 Abs
1 PMG (ON 32) wurden der OPost am 09.12.2025 bermittelt (ON 34).

Am 16.10.2025 brachte der Birgermeister von Ansfelden vor, dass Ansfelden 20.000
Einwohner habe und somit flr die Berechnung der flaichendeckenden Versorgung die
2km-Regelung gelten misse. Fir die Klassifikation, ob es sich um stadtische oder
landliche Gebiete handle, komme es auf die Bevolkerungsdichte an.

Am 10.12.2025 wurden dem Post-Geschéftsstellen-Beirat das wirtschaftliche
Gutachten und der Flachenbericht zugestellt. Am 12.12.2025 gab der Post-
Geschéftsstellen-Beirat eine Stellungahme ab (ON 41).

2. Festgestellter Sachverhalt

1.) Die Osterreichische Post AG, Firmenbuchnummer 180219d, mit Sitz in 1030 Wien,
Rochusplatz 1, erbringt gemall § 12 Abs 1 PMG den Universaldienst
(Universaldienstbetreiber).

2.) Das Filialergebnis der im Spruch genannten eigenbetriebenen Post-Geschéftsstelle
ist flr die Jahre 2023 und 2024 negativ. Die Hochrechnung fur das Jahr 2025 sowie
die Prognosewerte flr die Jahre 2026 bis 2027 sind ebenfalls allesamt negativ (ON
28).
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3.) Eine SchlieBung der verfahrensgegenstdndlichen eigenbetriebenen Post-
Geschaftsstelle wirkt sich — neben der Standortgemeinde- auch auf Bewohnerinnen
und Bewohner der Gemeinden Neuhofen an der Krems und Pucking aus, da die
verfahrensgegenstandliche Post-Geschaftsstelle bei einem erfolglosen Zustellversuch
von Briefen oder Paketen diesbezlglich als Hinterlegungs- Post-Geschaftsstelle
fungiert.

4.) Die Stadtgemeinde Ansfelden hat Gber 10.000 Einwohnerinnen oder Einwohner.

5.) Die als Ersatzstandort angegebene fremdbetriebene Post-Geschaftsstelle soll am
selben Standort wie die zur SchlieBung beantragte Post-Geschéftsstelle liegen (ON
29).

6.) Der Versorgungsgrad der Bevolkerung von Ansfelden liegt derzeit bei 100,00
Prozent.

7.) Im Falle der SchlieBung der eigenbetriebenen Post-Geschéftsstelle 4053 Haid bei
Ansfelden wiirde durch die Inbetriebnahme der von der OPost als Ersatzstandort
angegebenen fremdbetriebenen Post-Geschaftsstelle die  Erbringung des
Universaldienstes weiterhin gewahrleistet werden (ON 14).

8.) Der Versorgungsgrad der stadtischen Bevolkerung in 4053 Haid bei Ansfelden mit
Post-Geschéftsstellen lage nach einer SchliefRung der im Spruch genannten
eigenbetriebenen Post-Geschaftsstelle bei einer mit der SchlieRung einhergehenden
Eroffnung der fremdbetriebenen Post-Geschéftsstelle weiterhin bei mehr als 90
Prozent. Bleibt die Eroffnung der angegebenen fremdbetriebenen Ersatzldésung aus,
lage der Versorgungsgrad der stadtischen Bevolkerung in 4053 Haid bei Ansfelden im
Falle der SchlieRung der eigenbetriebenen Post-Geschéftsstelle bei 19,04 Prozent (ON
32).

3. Beweiswiirdigung

Die getroffenen Feststellungen grinden sich auf den schlissigen Inhalt des
Verfahrensaktes 2025-0.773.955.

Die Feststellungen insbesondere zum Kostenrechnungswesen ergeben sich aus der
eingehenden, schlissigen und nachvollziehbaren Uberprifung der
Amtssachverstandigen (ON 28). Die Vollstandigkeit der am 29.09.2025 Ubermittelten
Kostenrechnungsunterlagen konnte auch durch Einsichtnahmen in das
Kostenrechnungssystem der OPost festgestellt werden. Es erfolgte ein Einschautermin
bei der OPost, im Zuge dessen die (ibermittelten Daten in den EDV-Systemen (SAP) der
OPost Uberpriift wurden Auf Basis von Stichproben bei Vergleichen von Werten der
Daten 25 weiterer nicht verfahrensgegenstandlicher Filialen mit den Daten der
verfahrensgegenstandlichen Filiale konnten keine UnregelmafRigkeiten beobachtet
werden.
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Die Feststellungen insbesondere zu Fragen der flachendeckenden Versorgung
grinden sich auf den schlissigen und nachvollziehbaren Priifbericht der RTR-GmbH
(,Bericht zur flichendeckenden Versorgung im Verfahren 2025-0.773.955 Schliefsung
von 18 eigenbetriebenen Post-Geschdftsstellen”).

Die von der OPost bekanntgegebenen Adressen und Koordinaten der bermittelten
Ersatzlésungen wurden im Hinblick auf eine korrekte Geokodierung Uberpriift, wobei
keine UnregelmadRigkeiten beobachtet wurden.

4. Rechtliche Beurteilung
4.1  Zustandigkeit der Post-Control-Kommission

Gemal § 40 Z 2 PMG liegt die Zustandigkeit betreffend MalRnahmen hinsichtlich
eigenbetriebener Post-Geschéftsstellen bei der Post-Control-Kommission, welche
aufgrund der Bestimmung des § 39 Abs 1 PMG zur Erfillung der in § 40 PMG
genannten Aufgaben eingerichtet ist.

4.2 Kostenunterdeckung § 7 Abs 3Z 1 PMG

Gemalk § 7 Abs 3 PMG darf eine eigenbetriebene Post-Geschéftsstelle nur dann
geschlossen  werden, wenn sowohl die kostendeckende Flhrung der
eigenbetriebenen Post-Geschaftsstelle dauerhaft ausgeschlossen als auch die
Erbringung des Universaldienstes durch eine andere eigen- oder fremdbetriebene
Post-Geschéaftsstelle gewahrleistet ist.

4.2.1 Kostenunterdeckung § 7 Abs3Z 1 PMG

Unter Bezugnahme auf den festgestellten Sachverhalt ergibt sich, dass die im Spruch
genannte eigenbetriebene Post-Geschaftsstelle wahrend der Jahre 2023 bis 2024 mit
negativem Filialergebnis abgeschlossen hat. Auch ergeben die Hochrechnung fiir 2025
sowie die Prognose fir die Jahre 2026 bis 2027 fir die gegenstdndliche Post-
Geschaftsstelle eine deutliche Kostenunterdeckung. Es ist daher davon auszugehen,
dass die kostendeckende Flhrung dieser Filiale , dauerhaft® — das ist laut EB RV 319
XXIV GP zu § 7 Abs 3 PMG ein angemessener ,Zeitraum von etwa zwei Jahren in einer
sowohl riickblickenden als auch zukunftsorientierten Betrachtung” — ausgeschlossen
ist. Somit ist die SchlieRungsvoraussetzung gemall § 7 Abs 3 Z 1 PMG erfillt.

4.2.2 Flachendeckung-§7 Abs3Z2PMG
Zu Uberprifen ist nach § 7 Abs 3 Z 2 PMG, ob im Falle einer SchlieRung einer

eigenbetriebenen Post-Geschéftsstelle die Erbringung des Universaldienstes (durch
eine andere eigen- oder fremdbetriebene Post-Geschaftsstelle) gewahrleistet ist.
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Eine flachendeckende Versorgung mit Post-Geschaftsstellen, welche fur die
Erbringung des Universaldienstes gewahrleistet sein muss, gilt gemalk § 7 Abs 1 PMG
dann als gegeben, sofern den Nutzerinnen und Nutzern bundesweit mindestens 1.650
Post-Geschéftsstellen zur Verflgung stehen. In Gemeinden gréRer 10.000
Einwohnerinnen oder Einwohner und allen Bezirkshauptstadten ist zu gewahrleisten,
dass fur mehr als 90% der Einwohnerinnen und Einwohner eine Post-Geschaftsstelle
in maximal 2.000 Metern oder in allen anderen Regionen eine Post-Geschaftsstelle in
maximal 10.000 Metern erreichbar ist.

In Bezirkshauptstadten, Landeshauptstadten sowie in Gemeinden mit mehr als 10.000
Einwohnern werden Flachen (,Built-Up Areas”) definiert, die das zusammenhangend
bebaute und dauerhaft besiedelte Gebiet darstellen. Diese Flachen stellen in diesen
Gemeinden das stadtische Gebiet dar.

Aus den Materialien zum PMG — die nicht im Widerspruch zu § 7 Abs 1 PMG stehen —
kann abgeleitet werden, dass eine Erreichbarkeit der nachsten Post-Geschaftsstelle
innerhalb maximal 2.000 Metern in landlichen Gebieten nicht bezweckt ist. Das
Wegkalkil von 10 Minuten, das in landlichen Gebieten bei einer durchschnittlichen
Bewegungsgeschwindigkeit von 60 km/h einer Entfernung von 10.000 Metern
entspricht, wird im landlichen Bereich als ausreichend im Sinne der flaichendeckenden
Versorgung verstanden. Die Definition der sogenannten ,Built-Up Areas” in
Bezirkshauptstadten, Landeshauptstddten sowie in Gemeinden mit mehr als 10.000
Einwohnern erscheint vor diesem Hintergrund als angemessen, da deren
Gemeindegebiete eine groRe flaichenmalige Ausdehnung aufweisen kénnen und
einzelne Bereiche nicht zusammenhadngend besiedelt sind (vgl dazu den Bescheid der
Post-Control-Kommission vom 04.06.2012, PF 1/12-10, mit ausfihrlicher
Begrindung).

Im Rahmen der Uberprifung wurde festgestellt, dass das bisherige
Berechnungsmodell, das Uber viele Jahre hinweg in der Verwaltungspraxis als
anerkannte Grundlage diente, aufgrund des technischen und demografischen
Fortschritts sowie verdanderter Rahmenbedingungen nicht mehr in jedem Fall alle
relevanten Parameter ausreichend abbildet. Erst durch die jingsten methodischen
Erkenntnisse wurde deutlich, dass eine Aktualisierung erforderlich ist.

Basierend auf diesen Erkenntnissen wurde die Entwicklung eines neuen Verfahrens
zur Flachen- und Versorgungsgradberechnung angestofRen, das den aktuellen
Anforderungen entspricht. Bis zur vollstandigen Implementierung der Uberarbeiteten
Methode werden zusatzliche Plausibilitdatsprifungen vorgenommen, um die
Nachvollziehbarkeit und Konsistenz der Ergebnisse zu gewahrleisten.

Wesentlich ist die Interpretation der Wendung ,,in allen anderen Regionen” in § 7 Abs
1 PMG. Diese Wendung (,in allen anderen Regionen”“ in § 7 Abs 1 PMG) ist nach
standiger Spruchpraxis der Post-Control-Kommission als komplementarer
Sammelbegriff zu den in § 7 Abs 1 zweiter Satz PMG zitierten ,Gemeinden mit mehr
als 10.000 Einwohnern” und ,Bezirkshauptstiddten” zu sehen und bezieht sich
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demnach auf alle anderen Gemeinden. Fir Einwohner von geografischen Gebieten,
die weder Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern noch Bezirkshauptstadte sind,
muss eine Post-Geschéftsstelle innerhalb von 10 km erreichbar sein. Die Wendung ,in
allen anderen Regionen” ist somit nicht auf Bezirksebene, sondern auf
Gemeindeebene zu beziehen (vgl dazu die oben zitierte Vorjudikatur).

Unter Bezugnahme auf den festgestellten Sachverhalt ergibt sich, dass die gesetzlich
geforderte Versorgung der durch die beabsichtigte SchlieBung betroffenen
Gemeinden nach der SchlieRung der eigenbetriebenen Post-Geschaftsstelle nur dann
gegeben sein wird, wenn die Erbringung des Universaldienstes durch eine andere
(neue) Post-Geschaftsstelle gewahrleistet wird. Die flachendeckende Versorgung mit
Post-Geschéftsstellen bzw die Erbringung des Universaldienstes in der Gemeinde
Ansfelden ist im Falle einer SchlieRung der im Spruch genannten Post-Geschaftsstelle
nur dann sichergestellt, wenn ein nahtloser Ubergang zwischen SchlieRung der
eigenbetriebenen Post-Geschaftsstelle und Erdffnung der Ersatzlosung erfolgt.

Die Uberpriifung nach § 7 Abs 3 Z 2 PMG, ob im Falle einer SchlieBung einer
eigenbetriebenen Post-Geschéftsstelle die Erbringung des Universaldienstes (durch
eine andere eigen- oder fremdbetriebene Post-Geschéftsstelle) gewahrleistet ist, hat
ergeben, dass diese Voraussetzung bei der genannten Post-Geschaftsstelle erfillt ist
(,,Bericht zur fldchendeckenden Versorgung im Verfahren 2025-0.773.955 Schliefsung
von 18 eigenbetriebenen Post-Geschdiftsstellen). Im vorliegenden Fall liegt daher die
gesetzlich geforderte Voraussetzung vor.

Nach § 43 Abs 1 PMG wird zur Beratung der Regulierungsbehorde in Fragen der
flachendeckenden Versorgung mit Post-Geschéftsstellen bei der RTR-GmbH ein Beirat
gebildet. Dieser ist bei Aufsichtsmallnahmen und insbesondere vor Entscheidungen
der Regulierungsbehorde betreffend Post-Geschéaftsstellen zu héren und hat eine
Stellungnahme abzugeben. Die Stellungnahme unterliegt der freien Wiirdigung durch
die Regulierungsbehoérde.

Der Post-Geschaftsstellen-Beirat bringt in der Stellungnahme vor, dass der
Flachenbericht richtigerweise ausflihren wirde, dass der Versorgungsgrad im Falle
einer ersatzlosen Schliefung auf deutlich unter 90 % falle. Ansfelden habe Gber 18.000
Einwohner. Von Seiten der Beratungsstelle werde davon ausgegangen, dass Uber
10.000 Einwohner im ,stadtischen Teil der Stadtgemeinde Ansfelden” lebten (in
diesem Zusammenhang werde auf die Rechtsansicht des PGB und auf Punkt I. a
hingewiesen). In diesem Fall gelte die 2-km-Regelung, sohin misse gewéhrleistet sein,
dass 90 % der Bevolkerung in einem Umkreis von nur zwei Strallenkilometern eine
Post-Geschéftsstelle erreichten. Den korrekten Angaben des Flachenberichts zufolge
wirde der Versorgungsgrad auf unter 20 % fallen. Der PGB gehe Uberdies davon aus,
dass im Falle der Namhaftmachung eines Post-Partners ein beidseitig
unterschriebener Vertrag hinsichtlich der Einrichtung eines addquaten Post Partners
vorzulegen sei.
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Zur rechtlichen Beurteilung dieses Vorbringens ist auf die obigen Ausfiihrungen
verwiesen.

Solange die fremdbetriebene Post-Geschaftsstelle nicht erdffnet, darf gemalR dem
Spruch dieses Bescheides die eigenbetriebene Post-Geschéftsstelle nicht geschlossen
werden. Die eigenbetriebene Post-Geschaftsstelle darf nur unter der Bedingung
geschlossen werden, dass der Ersatzstandort (spatestens am darauffolgenden
Arbeitstag nach der Schliefung) den Dienst aufnimmt. Sollte im konkreten Fall daher
der Ersatzstandort den Betrieb nicht aufnehmen, so hat dies zur Folge, dass die
eigenbetriebene Post-Geschaftsstelle nicht geschlossen werden darf. Die Gefahr, dass
die Erbringung des Universaldienstes nicht gewahrleistet wird, weil der Ersatzstandort
nicht eroffnet wird, kann daher - entgegen den Ausfiihrungen des Post-
Geschaftsstellen-Beirates - nicht eintreten. Die Vorlage eines beiderseitig
unterschriebenen Vertrages ist daher nicht erforderlich, um die Erbringung des
Universaldienstes zu gewahrleisten.

4.3 Priifungsverfahren gemaR § 7 Abs 6 PMG

Der Universaldienstbetreiber hat gemdR § 7 Abs 6 PMG vor der beabsichtigten
SchlieBung einer eigenbetriebenen Post-Geschaftsstelle der Regulierungsbehorde
Unterlagen zum Nachweis der Einhaltung der Voraussetzungen gemalR § 7 Abs 37 1
PMG und der Einladung der betroffenen Gemeinden durch den
Universaldienstbetreiber, Gesprache mit ihm zu fihren und alternative Losungen zu
suchen, in Papierform und in elektronisch verarbeitbarer Form zur Prifung
vorzulegen. Ab Vorlage der Unterlagen gemals § 7 Abs 6 erster Satz PMG ist die
SchlieBung der eigenbetriebenen Post-Geschaftsstelle, auf die sich die Prifung
bezieht, vorldufig untersagt. Stellt die Regulierungsbehorde fest, dass die
Voraussetzungen des § 7 Abs 3 PMG nicht vorliegen, hat die Regulierungsbehorde die
SchlieRung der betreffenden eigenbetriebenen Post-Geschéftsstellen endgultig
bescheidmaliig zu untersagen. Andernfalls hat sie das Prifungsverfahren einzustellen.
Sollte das Prifungsverfahren durch die Regulierungsbehdrde binnen drei Monaten ab
Vorlage der Unterlagen gemaR erstem Satz weder bescheidméRig eingestellt noch die
SchlieBung endglltig bescheidmaRig untersagt worden sein, gilt die SchlieBung der
eigenbetriebenen Post-Geschaftsstellen als nicht untersagt.

In den Gesetzesmaterialien wird ausgeflhrt, dass vor dem vollstandigen Vorliegen der
Unterlagen gemalR § 7 Abs 6 erster Satz PMG bei der Regulierungsbehorde die
dreimonatige Entscheidungsfrist nicht zu laufen beginnt.

Die Unterlagen fir die im Spruch genannte eigenbetriebene Post-Geschéftsstelle
wurden am 26.09.2025 vorgelegt. Die dreimonatige Entscheidungsfrist der Behorde
ist daher noch nicht abgelaufen.

4.4 Information liber die SchlieBung

Die OPost hat Uber die SchlieRung der eigenbetriebenen Post-Geschéiftsstelle
innerhalb von 14 Tagen mit gesondertem Schreiben die Post-Control-Kommission zu
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informieren. Diese Informationspflicht war vorzusehen, damit die Post-Control-
Kommission moglichst zeitnahe (Uber die tatsdchliche SchlieBung der
eigenbetriebenen Post-Geschéftsstellen verstandigt wird.

4.5 SchlieBung nach Ablauf eines Jahres

Far die Frage, ob die kostendeckende Fihrung einer Filiale ,dauerhaft”
ausgeschlossen ist, ist ein ,Zeitraum von etwa zwei Jahren in einer sowoh!
riickblickenden als auch zukunftsorientierten Betrachtung” (EB RV 319 XXIV GP zu § 7
Abs 3 PMG) heranzuziehen. Wirde eine Filiale erst nach Uber einem Jahr ab der
Zustellung dieses Bescheides tatsachlich geschlossen werden, wiirde der im Bescheid
Uberprifte Zeitraum nicht mehr der aktuellen Sachlage entsprechen, weil nicht die
Jahre 2023 und 2024 sowie die Prognosen fir 2025 und die kommenden zwei Jahre,
sondern die Kostenrechnungsunterlagen fir die Jahr 2026 und 2027 sowie die
Prognosewerte bis 2028 relevant waren. Daraus ergibt sich, dass aufgrund einer
Anderung der maRgeblichen Sachlage ein neuerliches Verfahren nach § 7 Abs 6 PMG
durchzufiihren wdare. Dieser Ausspruch dient somit ausschlieflich der
Rechtssicherheit.

Aus all diesen Griinden war spruchgemal zu entscheiden.
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lll. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid steht den Parteien dieses Verfahrens gemal § 44 Abs 3 PMG
das Rechtsmittel der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (§ 9 VwGVG)
offen, wobei vor Einbringung der Beschwerde eine Eingabegebiihr in der Hohe von
Euro 50,- unter Angabe des Verwendungszwecks an das Finanzamt Osterreich,
Dienststelle Sonderzustandigkeiten, zu entrichten ist (BGBI Il 387/2014 idgF) und die
Entrichtung der Gebihr bei Einbringung der Beschwerde nachzuweisen ist. Die
Beschwerde ist binnen vier Wochen nach Zustellung dieses Bescheides bei der
Behorde, die den Bescheid erlassen hat, einzubringen.

Wien, am 22.12.2025

Post-Control-Kommission

Mag. Barbara Nigl, LL.M.

Die Vorsitzende

ZV: Osterreichische Post AG, zHv Dr. Anneliese Ettmayer, Rochusplatz 1, 1030 Wien, RSb und vorab per E-Mail

2025-0.773.955 Bescheid Haid 9



	I. Spruch
	II. Begründung
	1. Verfahrensablauf
	2. Festgestellter Sachverhalt
	3. Beweiswürdigung
	4. Rechtliche Beurteilung
	4.1 Zuständigkeit der Post-Control-Kommission
	4.2 Kostenunterdeckung § 7 Abs 3 Z 1 PMG
	4.2.1 Kostenunterdeckung § 7 Abs 3 Z 1 PMG
	4.2.2 Flächendeckung - § 7 Abs 3 Z 2 PMG
	4.3 Prüfungsverfahren gemäß § 7 Abs 6 PMG
	4.4 Information über die Schließung
	4.5 Schließung nach Ablauf eines Jahres


	III. Rechtsmittelbelehrung

